
Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

I. Maßgebende Bedingungen, Vertrags-
schluss, Geltungsbereich

1. Für alle Aufträge gelten ausschließlich 
die nachfolgenden Bedingungen. Entge-
genstehende Einkaufsbedingungen haben 
keine Rechtswir ksamkeit, auch wenn wir 
nicht ausdrücklich widersprechen. Mit der 
Erteilung des Auftrages und / oder der 
Entgegennahme der Lieferung erkennt der 
Besteller unsere Bedingungen an.

2. Unsere Bedingungen gelten nur 
gegenüber Unternehmen im Sinne des § 
14 Abs. 1 BGB; sie gelten auch für alle 
künftigen Geschäfte mit dem Besteller aus 
laufender Geschäftsbeziehung.

3. Der Auftrag wird für uns ver bindlich mit 
unserer schriftlichen Bestätigung oder 
dem Beginn der Auftragsausführung. Alle 
Vereinbarungen, die zwischen uns und 
dem Besteller zwecks Ausführung dieses 
Vertrages getroffen werden, sind in 
diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.

II. Angebot, Kostenvoranschlag, Preise, 
Preisänderungsvorbehalt

1. Unser e Angebote sowie die in unseren 
Katalogen, Drucksachen, Briefen u.s.w. 
angegebenen Preise und Liefer-
möglichkeiten sind freibleibend; Kosten-
vor anschläge sind unverbindlich.

2. Unsere Preise verstehen sich in Euro 
ab Wer k zuzüglich der jeweiligen MwSt, 
ausschließlich Verpackung, Fracht, Zoll 
und Versicherung, die ggf. gesondert 
berechnet werden.

3. Bei allen Aufträgen - auch bei Bestel-
lungen auf Abruf und Sukzessiv-
lieferungsverträgen -, bei denen die 
Lieferung vertragsgemäß oder auf 
Wunsch des Bestellers später als vier 
Monate nach Auftr agserteilung erfolgt, 
sind wir berechtigt, Material- und Lohn-
preissteigerungen im Rahmen und zum 
Ausgleich dieser Preissteigerungen 
zwischen dem Vertragsschluss und der 
Lieferung an den Besteller weiterzugeben.

III. Versand, Verpackung, Kosten, 
Gefahrübergang

1. Der Versand erfolgt auf Rechnung und 
Gefahr des Bestellers. Wir haften nicht -
auch nicht bei frachtfreier Lieferung - für 
Beschädigungen oder Verluste während 
der Beförder ung. Falls nichts anderes 
ver einbart ist, entscheiden wir über die Art 
der Verpackung und des Versandes. Für 
alle Handelsklauseln gelten die 
INCOTERMS 2000.

2. Gewünschte oder von uns für erforder-
lich gehaltene Verpackung ist vom 
Besteller zu stellen oder wird von uns zum 
Selbstkostenpreis berechnet. In diesem 
Falle werden bei Fracht- und spesenfreier 
Rücksendung von Kisten und Holz-
trommeln in gutem Zustand innerhalb von 
8 Wochen 2/3 des berechneten Wertes 
vergütet. Für Lieferungen ins Ausland sind 
besondere Vereinbarungen erforderlich.

3. Verzögert sich der Versand infolge von 
Umständen, die wir nicht zu vertreten 
haben, so geht die Gefahr vom Tage der 
dem Besteller mitgeteilten Versand-
bereitschaft auf diesen über.

IV. Zahlungsbedingungen und Folgen 
bei Nichtbeachtung, Aufrechnung

1. Unsere For derungen sind zahlbar porto-
und spesenfrei innerhalb von 30 Tagen 
nach Zugang unser er Rechnung oder 
einer gleichwertigen Forderungs-
aufstellung, spätestens aber 30 Tage nach 
Fälligkeit und Empfang der Gegenleistung. 
Danach berechnen wir Jahreszinsen in 
Höhe von 8 %-Punkten über dem jeweili-
gen Basiszinssatz. Kosten für werkstück-
bezogene Modelle und Fertigungseinrich-
tungen gem. Ziff. X.2. sind stets im Voraus 
zu zahlen, soweit nichts anderes verein-
bart ist. Skonto gewähren wir nur nach 

Vereinbarung und nicht vor Ausgleich 
unserer übrigen fälligen Forderungen. 
Skontofristen laufen ab Rechnungsdatum, 
bei Lieferungen ins Ausland ab Erhalt der 
Ware; für die Einhaltung der Fristen ist der 
Tag des Zahlungseingangs maßgebend.

2. Bei Wechseln und Schecks gilt die 
Zahlung erst nach Einlösung als geleistet. 
Diskont und Spesen gehen zu Lasten des 
Bestellers.

3. Wechsel und Schecks nehmen wir nur 
erfüllungshalber entgegen, Wechsel nur 
nach gesonderter Vereinbarung. Unab-
hängig von der Laufzeit hereingenomme-
ner Wechsel oder einer gewährten 
Stundung wer den unsere Forderungen 
sofort fällig, wenn der Besteller die 
Zahlungsbedingungen nicht einhält oder 
Umstände bekannt wer den, die seine 
Kreditwürdigkeit in Zweifel ziehen. In 
einem solchen Fall sind wir ferner berech-
tigt, Lieferungen nur gegen Vorauszahlung 
oder Sicherheitsleistung auszuführen oder 
nach angemessener Nachfrist vom 
Vertrag zurückzutreten und / oder Scha-
densersatz zu verlangen.

4. Gegenüber unseren Forderungen kann 
der Besteller nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Gegen-
forderungen aufrechnen.

5. Wir sind berechtigt, unsere Forderun-
gen aus Lieferungen und Leistungen zu 
Finanzierungszwecken abzutreten.

V. Lieferfristen und Haftungsregelung, 
Abnahmepflichten bei Rahmen- und
Abrufaufträgen, Rücksendungen

1. Die Lieferzeit beginnt, sobald sämtliche 
Einzelheiten der Ausführung klargestellt,
beide Seiten über alle Bedingungen des 
Geschäfts einig sind und der Besteller die 
ggf. vereinbarte Anzahlung geleistet hat. 
Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu 
ihrem Ablauf der Liefergegenstand das 
Wer k verlassen hat oder dem Besteller die 
Versandbereitschaft mitgeteilt worden ist.

2. Erfolgt unsere Lieferung nicht fristge-
recht und auch nicht innerhalb einer vom 
Besteller zu setzenden Nachfrist aus von 
uns zu vertretenden Gründen, so ist der 
Besteller bzgl. der bestellten Lieferung 
zum Rücktritt berechtigt.

3. Für Schadensersatzansprüche wegen 
verspäteter Erfüllung oder Nichterfüllung 
statt der Leistung gilt folgendes: Wenn wir 
im Liefer verzug sind, hinsichtlich dessen 
uns nur einfache Fahrlässigkeit trifft, ist 
der Anspruch des Bestellers auf Ersatz 
eines von ihm nachgewiesenen Verzöge-
rungsschadens der Höhe nach begrenzt 
auf 0,5 % für jede vollendete Woche der 
Verspätung und höchstens auf 5 % des 
Rechnungswertes der vom Verzug 
betroffenen Bestellung.

Kann der Besteller Schadensersatz statt 
der Leistung verlangen, haften wir bei 
einer Verletzung von Hauptpflichten des 
Vertrages auch bei einfacher Fahrlässig-
keit auf Schadensersatz, jedoch sind evtl. 
Ansprüche auf den Ersatz des im Zeit-
punkt des Vertragsschlusses vorausseh-
baren Schadens, maximal auf 50 % des 
Wertes  der Bestellung, begrenzt.

4. Bei Abr ufaufträgen ohne Vereinbarung 
von Laufzeit, Fertigungslosgrößen und 
Abnahmeterminen können wir, sofern 
nichts ander es schriftlich vereinbart ist, 
spätestens 3 Monate nach Auftrags-
bestätigung eine verbindliche Festlegung 
hierüber verlangen. Kommt der Besteller 
diesem Verlangen nicht innerhalb von 3 
Wochen nach, sind wir berechtigt, eine 
zweiwöchige Nachfrist zu setzen und nach 
deren Ablauf vom Vertrag zurückzutreten 
und Schadensersatz zu fordern.

5. Wünscht der Besteller, dass notwendige 
Prüfungen von uns durchgeführt werden, 
so sind Art und Umfang der Prüfungen zu 
ver einbaren. Geschieht dieses nicht 

spätestens bei Vertragsabschluss, so 
gehen die insoweit entstehenden Kosten 
zu Lasten des Bestellers.

6. Soll eine Lieferung anhand eines von 
uns erstellten Musters erfolgen, so hat der 
Besteller dieses Muster in unserem Wer k 
unverzüglich nach Meldung der Fertig-
stellung des Musters zu besichtigen und 
freizugeben. Erfolgt die Freigabe trotz 
Setzens einer angemessenen Nachfrist 
aus Gründen, die vom Besteller zu 
vertreten sind, nicht, so sind wir berechtigt, 
das Muster zu versenden oder auf Kosten 
und Gefahr des Bestellers einzulagern; 
damit gilt das Muster als freigegeben.

7. Höhere Gewalt oder Umstände, die wir 
nicht zu vertreten haben (z.B. Betriebsstö-
rungen, Streiks) und die termingemäße 
Ausführung des Auftrages hinder n, 
berechtigen uns die Erfüllung übernom-
mener Verpflichtungen ange-messen 
hinauszuschieben oder, wenn uns die 
Leistung dadurch unmöglich wird, vom 
Vertrag ganz oder teilweise zurück-
zutreten. Das gleiche gilt, wenn wir von 
unseren Zulieferern das für die Ausfüh-
rung der Bestellung benötigte und dort 
bestellte Material aus von uns nicht zu 
vertretenden Gründen nicht oder nicht 
rechtzeitig erhalten. Voraussetzung des 
Rücktritts ist, dass wir den Besteller 
unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit 
informier en und evtl. Gegenleistungen des 
Bestellers unverzüglich erstatten. Scha-
densersatzansprüche jeder Art sind 
ausgeschlossen.

8. Teilliefer ungen sind zulässig.

VI. Maße, Gewicht e und Liefermengen

1. Für die Einhaltung der Maße gelten die 
DIN- und EN-Normen. Im Übrigen geben 
wir die Gewichte in unseren Angeboten 
und Auftragsbestätigungen nach bestem 
Wissen an. Sie sind jedoch keine Beschaf-
fenheitsgarantien. Geringfügige Abwei-
chungen, insbesondere gießerei-technisch 
bedingte Mehr- oder Minder-gewichte, 
berechtigen den Besteller nicht zu Bean-
standungen und Mängelan-sprüchen, 
soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.

2. Gegenüber der Auftragsmenge ist bei 
Serienanfertigungen auf Grund der 
Besonderheiten des Fertigungsverfahrens 
eine Mehr- oder Minderlieferung bis zu 10 
% zulässig.

VII. Mängelrüge, Mängelansprüche, 
Haftungsregelung

1. Unbeschadet der bei einem beider-
seitigen Handelsgeschäft bestehenden 
weitergehenden Prüfungs- und Rüge-
pflichten (§ 377 HGB) hat der Besteller die 
gelieferte Ware auf offensichtliche Mängel 
zu untersuchen und uns Beanstandungen 
wegen solcher offensichtlicher Mängel -
das gilt auch für unvollständige oder 
Falschlieferungen – binnen zwei Wochen 
nach Empfang der Ware und bei solchen 
Mängeln, die erst später offensichtlich 
werden, binnen zwei Wochen nach dem 
Erkennen durch den Besteller schriftlich 
anzuzeigen; andernfalls gilt die Ware in 
Ansehung des offensichtlichen Mangels 
als genehmigt und der Besteller kann 
insoweit keine Rechte mehr gegenüber 
uns herleiten.

Alle unsere Spezifikationen sind nur 
Leistungsbeschreibungen und keine 
Garantien, sofern nicht etwas anderes 
ausdrücklich vereinbart ist.

Bei ber echtigter Mängelrüge sind wir zur
kostenfreien Nachbesserung der geliefer-
ten Ware bzw. nach unserer Wahl zur 
Ersatzlieferung verpflichtet. Schlägt die 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung trotz 
zweimaliger Versuche fehl oder ver wei-
gern wir diese unberechtigt oder verzö-
gern wir diese unzumutbar, so ist der 
Besteller berechtigt, die Herabsetzung der 
Vergütung oder, wenn nicht eine Bauleis-
tung Gegenstand der Mängelhaftung ist, 

nach seiner Wahl Rückgängigmachung 
des Vertrages zu verlangen.

Rügt der Besteller zu Unr echt das Vorlie-
gen eines angeblich von uns zu vertreten-
den M angels, so sind wir berechtigt, die 
uns entstandenen Auf-wendungen für die 
Mangelbeseitigung und/oder –feststellung 
dem Besteller zu berechnen.

2. Für Schadensersatzansprüche gilt 
vor behaltlich der Regelung in Ziffer VIII 
(sonstige Haftung) Folgendes: Wir haften 
bei einer Verletzung von Hauptpflichten 
des Vertrages auch bei einfacher Fahrläs-
sigkeit auf Schadensersatz statt der 
Leistung, jedoch sind evtl. Ansprüche auf 
den Ersatz des im Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses voraussehbaren Schadens, 
maximal auf 50 % des Wertes der man-
gelhaften Sache, begrenzt, sofern wir den 
Mangel nicht arglistig verschwiegen oder 
eine Garantie für die Beschaffenheit der 
Sache ausdrücklich übernommen haben.

3. Rückgriffsansprüche des Bestellers bei 
einem Verbrauchsgüter kauf (§ 478 BGB) 
des Bestellers mit seinem unmittelbaren 
oder mittelbaren Abnehmern sind im 
Hinblick auf Vereinbarungen des Bestel-
lers mit seinen Abnehmern, die über die 
gesetzlichen Mängelansprüche der 
Abnehmer hinausgehen, insoweit ausge-
schlossen. Der Besteller hat uns so 
rechtzeitig über die Mängelansprüche 
seiner Abnehmer zu infor mieren, dass wir 
in der Lage sind, nach unserer Wahl die 
Ansprüche des Abnehmers an Stelle des 
Bestellers zu erfüllen.

4. Werden Auswahlmuster dem Besteller
zur Prüfung eingesandt, so haften wir nur 
dafür, dass die Lieferung entsprechend 
dem Auswahlmuster unter Berück-
sichtigung etwaiger Berichtigungen 
ausgeführt wird.

5. Mängelansprüche bestehen nicht, wenn 
der Fehler zurückzuführen ist auf eine 
Verletzung von Bedienungs-, Wartungs-
oder Einbauvorschriften, ungeeignete oder 
unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte 
oder nachlässige Behandlung durch den 
Besteller, natürlichen Verschleiß sowie 
vom Besteller oder Dritten vorgenommene
Eingriffe in den Liefergegenstand.

VIII. Sonstige Haftung (Begrenzung und 
Ausschluss)

1. Außer den vorstehend geregelten 
Verzugs- und M ängelansprüchen trifft uns 
keine Haftung, es sei denn, ein Schaden 
beruht auf einer grob fahrlässigen Pflicht-
verletzung unsererseits oder auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung unserer gesetzlichen 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen oder es 
handelt sich entweder um Schäden aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, die auf einer 
fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits 
oder auf einer vorsätzlichen oder fahrläs-
sigen Pflichtverletzung unserer gesetzli-
chen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
beruhen, oder aber um solche Schäden, 
die üblicher- und typischer weise über eine 
von uns abzuschließende Haftpflichtversi-
cherung zu angemessenen Bedingungen 
versicherbar sind. Das gilt insbesondere 
für Schadensersatzanspr üche aus 
Verschulden vor oder bei Vertragsschluss, 
Verletzung von Nebenpflichten und 
Ansprüchen aus unerlaubter Handlung.

2. Anspr üche nach dem ProdHaftG und 
aus einer Garantie bleiben unberührt.
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IX. Verjährung, Frist en

1. Die Ansprüche aus VI. Ziff. 1 und 2 
verjähren innerhalb eines Jahr es ab 
Übergabe der Lieferung an den Besteller.

2. Hiervon ausgenommen verjähren diese 
Ansprüche innerhalb der gesetzlichen 
Verjährungsfrist

o bei vorsätzlicher, arglistiger 
oder grob fahrlässiger 
Pflichtverletzung durch uns, 
unsere gesetzlichen Vertre-
ter oder Erfüllungsgehilfen;

o bei Schäden aus der Verlet-
zung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit, 
die auf einer fahrlässigen 
Pflichtverletzung unserer-
seits oder auf einer vorsätzli-
chen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung unserer ge-
setzlichen Vertreter oder Er-
füllungsgehilfen beruhen;

o bei Anspr üchen aus einer 
Garantie für die Beschaffen-
heit der Sache;

o beim unmittelbar en Ver kauf 
an einen privaten Ver brau-
cher;

o sofern wir ver pflichtet sind, 
die Kosten zu ersetzen, die 
der Besteller gegenüber ei-
nem privaten Verbraucher 
und / oder einem Nachunter-
nehmer in der Lieferkette 
wegen des Ver kaufs einer 
neuen Sache zum Zweck der 
Nacherfüllung zu tragen hat 
(§ 478 Abs. 2 BGB);

o falls die von uns gelieferte 
Sache entsprechend ihrer 
üblichen Ver wendungsweise 
für ein Bauwer k ver wendet 
worden ist und dessen Man-
gelhaftigkeit ver ursacht hat 
und Teil B der Verdingungs-
ordnung für Bauleistungen 
dem Vertragsverhältnis ins-
gesamt nicht zugrunde lag.

3. Für alle Fälle gilt, dass die Verjährungs-
frist nach den gesetzlichen Vorschriften 
beginnt.

4. Soweit uns nach VII. eine Haftung 
deshalb trifft, da es um solche Schäden 
geht, die üblicher- u. typischer weise über 
eine von uns abzuschließende Haftpflicht-
versicherung zu angemessenen Bedin-
gungen versicherbar sind, beträgt die 
Verjährungsfrist 1 Jahr.

X. Schutzrechte, W erkzeuge, Modelle 
und Zeichnungen

1. Soweit uns der Besteller Modelle oder 
Fertigungseinrichtungen (z. B. Gießerei-
formen) zur Verfügung stellt, sind uns 
diese kostenfrei zuzusenden. Wir können 
verlangen, dass der Besteller solche 
Einrichtungen jederzeit zurückholt. Kommt 
er einer solchen Aufforderung innerhalb 
von 3 Monaten nicht nach, sind wir 
berechtigt, ihm diese auf seine Kosten 
zurückzusenden. Die Kosten für die 
Instandhaltung und gewünschte Änderun-
gen trägt der Besteller. Der Besteller haftet 
für technisch richtige Konstr uktion und den 
Fertigungszweck sichernde Ausführung 
der Einrichtung. Wir sind jedoch zu 
fertigungstechnisch bedingten Änderun-
gen berechtigt. Wir sind ohne besondere 
Vereinbarung nicht verpflichtet, die 
Übereinstimmung der zur Verfügung 
gestellten Einrichtungen mit beigefügten 
Zeichnungen oder Mustern zu überprüfen.

2. Soweit werkstückbezogene Modelle 
oder Fertigungseinrichtungen von uns auf 
Wunsch des Bestellers angefertigt oder 
beschafft werden, hat der Besteller uns die 
hierfür entstehenden Kosten zu vergüten. 
Sofer n nicht die vollen Kosten berechnet 
wurden, trägt der Besteller auch die 
Restkosten, wenn er die von ihm bei 
Vertragsabschluss in Aussicht gestellten 
Stückzahlen nicht abnimmt. Die von uns 
angefertigten oder beschafften Modelle, 

Fertigungseinrichtungen und Wer kzeuge 
bleiben unser Eigentum; sie werden 
während der Laufzeit des Vertrages 
ausschließlich für Lieferungen an den 
Besteller ver wendet. Sind seit der letzten 
Lieferung 3 Jahre vergangen, sind wir zur 
weiteren Aufbewahrung nicht verpflichtet. 
Soweit abweichend hier von vereinbart ist, 
dass der Besteller Eigentümer der Ein-
richtungen wird, so geht das Eigentum mit 
Zahlung des Kaufpreises auf ihn über. Die 
Übergabe der Einrichtungen wird ersetzt 
durch unsere Aufbewahrungspflicht. Das 
Verwahrungsverhältnis kann vom Besteller 
frühestens 2 Jahre nach dem Eigentums-
übergang gekündigt wer den, sofern keine 
anderweitigen Vereinbarungen getroffen 
wurden.

3. Sämtliche Modelle und Fertigungs-
einrichtungen werden von uns mit derjeni-
gen Sorgfalt behandelt, die wir in eigenen 
Angelegenheiten anzuwenden pflegen. 
Auf Verlangen des Bestellers sind wir 
ver pflichtet, dessen Modelle und Einrich-
tungen auf seine Kosten zu versicher n. 
Ansprüche auf Ersatz von Folgeschäden 
wegen einer Beschädigung, Zerstörung 
oder sonstigen Pflicht-verletzung an oder 
im Zusammenhang mit solchen Modellen 
und/oder Fertigungs-einrichtungen sind 
nur nach Maßgabe dieser Allg. Liefe-
rungsbedingungen gegeben. Darüber 
hinausgehende Ansprüche sind ausge-
schlossen.

4. Erfolgen Lieferungen nach Zeichnungen 
oder sonstigen Angaben des Bestellers 
und werden hier durch Schutzrechte Dritter 
verletzt, trägt dieser die Ver antwortung für 
die Richtigkeit und dafür, dass Schutz-
rechte Dritter nicht verletzt werden. 
Unsere, dem Besteller ausgehändigte 
Zeichnungen und Unterlagen sowie 
unsere Vorschläge für die vorteilhafte 
Gestaltung und Herstellung der Gussstü-
cke dürfen an Dritte nicht weitergegeben 
und können von uns jederzeit zurückver-
langt wer den. Lizenzansprüche des 
Bestellers auf Grund gewerblicher Schutz-
rechte an einge-sandten oder in seinem 
Auftrage angefertigte oder beschaffte 
Modelle und Fertigungseinrichtungen sind 
ausge-schlossen, soweit diese von uns 
vertragsgemäß verwendet wer den.

5. Im Falle einer von uns zu vertretenen 
Verletzung von Schutzrechten Dritter 
können wir nach unserer Wahl entweder 
auf unsere Kosten ein für die vereinbarte 
oder vorausgesetzte Nutzung aus-
reichendes Nutzungsrecht erlangen und 
dem Besteller übertragen, oder die 
gelieferte Ware austauschen, soweit 
jeweils hierdurch die vereinbarte und 
vor ausgesetzte Nutzung der gelieferten 
Ware nicht beeinträchtigt wird. Ist uns dies 
nicht möglich oder verweigern wir die 
Nacherfüllung oder schlägt diese fehl, so 
stehen dem Besteller die gesetzlichen 
Ansprüche und Rechte zu. Für Schadens-
ersatz- und Aufwendungs-
ersatzansprüche gilt dieses jedoch nur 
nach Maßgabe dieser Allg. Lieferbedin-
gungen, d. h. unter den Voraussetzungen 
der Ziff. VIII.

XI. Einzugießende Teile

Zum Eingießen bestimmte Teile sind vom 
Besteller kostenfr ei anzuliefern; sie 
müssen maßhaltig und eingussfertig sein. 
Erforderliche Bearbeitungskosten gehen 
zu Lasten des Bestellers.

XII. Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an dem 
Liefergegenstand vor (Vorbehaltsware), 
bis unsere sämtlichen Forderungen gegen 
den Besteller aus der Geschäftsverbin-
dung einschließlich der künftig entstehen-
den Forder ungen, auch aus gleichzeitig 
oder später abgeschlossenen Verträgen, 
beglichen sind. Bei laufender Rechnung 
gelten das vorbehaltene Eigentum und alle 
Rechte als Sicherheit für unsere gesamte 
Saldoforderung nebst Zinsen und Kosten.
Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen 

Dritter hat uns der Besteller unverzüglich 
zu benachrichtigen.

2. Der Besteller ist berechtigt, den Liefer-
gegenstand im ordentlichen Geschäfts-
gang zu verarbeiten und weiterzuverkau-
fen. Diese Befugnis endet, wenn der 
Besteller in Zahlungsverzug gerät, ferner 
mit der Zahlungseinstellung des Bestellers 
oder wenn über sein Ver mögen die 
Eröffnung des Insolvenz- verfahrens 
beantragt wird. Er ist ver-pflichtet, die 
Vorbehaltssache nur unter Eigentumsvor-
behalt weiterzuveräußern und dafür zu 
sorgen, dass die Forderungen aus der 
Weiter veräußer ung gem. 5. und 6. auf uns 
übergehen. Als Weiter ver äußer ung gilt 
auch die Verwendung der Vorbehaltsware 
zur Erfüllung von Werk- und Wer k-
lieferungsverträgen. Zu anderen Verfü-
gungen über die Vorbehaltsware, insbe-
sondere zur Ver pfändung oder Siche-
rungsübereignung, ist er nicht berechtigt.
Eine Abtretung der Forderungen aus der 
Weitergabe unserer Vorbehaltsware ist 
unzulässig, es sei denn, es handelt sich 
um eine Abtr etung im Wege des echten 
Factoring, die uns angezeigt wird und bei 
welcher der Factoringerlös den Wert 
unserer gesicherten Forderungen über-
steigt. Mit der Gutschrift des Factoringer-
löses wird unsere Forder ung sofort fällig.

3. Durch Be- und Verarbeitung der 
Vorbehaltswar e er wirbt der Besteller nicht 
das Eigentum gem. § 950 BGB an der 
neuen Sache. Die Verarbeitung oder 
Umbildung wird für uns vorgenommen, 
ohne uns zu verpflichten. Die be- und 
ver arbeitete War e gilt als Vorbehaltsware.

4. Bei Verarbeitung, Ver bindung und 
Vermischung der Vorbehaltsware mit 
anderen Waren steht uns das Miteigentum 
an der neuen Sache zu im Verhältnis des 
Rechnungswertes der Vorbehaltsware 
zum Rechnungswert der anderen verwen-
deten Waren. Erlischt unser Eigentum 
durch Ver bindung, Ver mischung oder 
Verarbeitung, so überträgt der Besteller 
uns bereits jetzt die ihm zustehenden 
Eigentums- und Anwartschaftsrechte an 
dem neuen Bestand oder der Sache im 
Umfang des Rechnungswertes der 
Vorbehaltswar e, im Falle der Verarbeitung 
im Verhältnis des Rechnungswertes der 
Vorbehaltswar e zum Rechnungswert der 
anderen verwendeten Waren, und ver-
wahrt sie unentgeltlich für uns. Unsere 
Miteigentumsrechte gelten als Vorbehalts-
ware.

5. Die Forderungen des Bestellers aus der 
Weiter veräußer ung der Vorbehaltsware 
werden bereits jetzt an uns abgetreten. 
Sie dienen in demselben Umfang zur 
Sicherung wie die Vorbehaltsware.

6. Wird die Vorbehaltsware vom Besteller 
zusammen mit anderen Waren weiter-
ver äußert, so wird uns die Forderung aus 
der Weiterveräußerung im Ver hältnis des 
Rechnungswertes der Vorbehaltsware 
zum Rechnungswert der anderen Waren 
abgetreten. Bei der Weiterveräußerung 
von War en, an denen wir Miteigentumsan-
teile gem. 4. haben, wird uns ein unserem 
Miteigentumsanteil entsprechender Teil 
der Forderungen abgetreten.

7. Auf unser Verlangen ist der Besteller 
ver pflichtet, uns eine genaue Aufstellung 
seiner Forderungen mit Namen und 
Anschrift der Abnehmer zu geben, die 
Abtretung seinen Abnehmern bekannt zu 
geben und uns alle für die Geltendma-
chung der abgetretenen Forderungen 
nötigen Auskünfte zu erteilen. Der Bestel-
ler bevollmächtigt uns, sobald er mit einer 
Zahlung in Verzug gerät oder sich seine 
Vermögensver hältnisse verschlechter n, 
die Abnehmer von der Abtretung zu 
unterrichten und die Forderungen selbst 
einzuziehen. Wir können eine Überprüfung 
des Bestandes der abgetr etenen Forde-
rungen durch unsere Beauftragten anhand 
der Buchhaltung des Bestellers verlangen. 
Der Besteller hat uns eine Aufstellung 
über die noch vorhandenen Vor behaltswa-

ren zu übergeben

8. Übersteigt der Wert der bestehenden 
Sicherheiten die gesicherten Forderungen 
insgesamt um mehr als 15 %, so sind wir 
auf Verlangen des Bestellers insoweit zur 
Freigabe von Sicherheiten nach unserer 
Wahl unter Beachtung der Interessen des 
Bestellers verpflichtet. Als Wert der 
Sicherheiten gilt beim einfachen und 
nachgeschalteten Eigentumsvor behalt der 
Rechnungswert, zu dem der Besteller die 
Waren bei uns bezieht, und beim verlän-
gerten Eigentumsvor behalt der Rech-
nungswert, zu dem der Besteller unsere 
Waren weiter verkauft.

9. Bei Wechseln, Schecks u.s.w. gilt die 
Zahlung erst nach gesicherter Einlösung 
durch den Besteller als geleistet. Schecks 
nehmen wir nur erfüllungshalber entge-
gen. Zahlungen, die gegen Überlassung 
eines von uns ausgestellten Wechsels 
erfolgen, gelten erst dann als geleistet, 
wenn ein Scheck- und / oder Wechsel-
rückgriff auf uns ausgeschlossen ist. 
Unbeschadet unserer weitergehenden 
Sicherungsrechte bleiben die uns einge-
räumten Sicherheiten bis zu diesem 
Zeitpunkt bestehen.

10. Auf Grund des Eigentumsvorbehalts 
können wir den Liefergegenstand heraus-
verlangen, wenn wir vom Vertrag zurück-
getreten sind. Zum Rücktritt sind wir ohne 
Rücksicht auf die weiteren Voraussetzun-
gen des § 323 BGB, insbesondere ohne 
Fristsetzung, ab dem Zeitpunkt berechtigt, 
zu dem sich der Besteller mit der Bezah-
lung ganz oder teilweise im Verzug 
befindet. Gleiches gilt, wenn der Besteller 
seine Zahlungen einstellt oder wenn über 
sein Vermögen die Eröffnung des Ver-
gleichs- oder Insolvenzverfahr ens bean-
tragt wird. Alle durch die Wiederinbesitz-
nahme des Liefergegenstandes entste-
henden Kosten trägt der Besteller. Wir 
sind berechtigt, den zurückgenommenen 
Liefergegenstand freihändig zu verwerten.

XIII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, 
anzuwendendes Recht

1. Erfüllungsort ist der Ort unseres 
Liefer wer kes.

2. Ausschließlicher Gerichtsstand ist bei 
Verträgen mit Kaufleuten und juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen bei 
dem für unseren Firmensitz zuständigen 
Gericht.

3. Für alle Lieferungen und Leistungen gilt 
Deutsches Recht mit Ausnahme des UN-
Kaufr echts. Die Vertragssprache ist 
deutsch. Sollten sich die Vertragspartner 
daneben einer ander en Sprache bedie-
nen, hat der deutsche Wortlaut den 
Vorrang.

XIV. Salvatorische Klausel

Sollten Bestimmungen dieser Bedingun-
gen und / oder der weiteren Vereinbarun-
gen unwirksam sein oder wer den, so wird 
dadurch die Gültig keit des Vertrages im 
Übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner 
sind verpflichtet, die unwirksame Bedin-
gung durch eine ihr im wirtschaftlichen 
Erfolg möglichst gleich-kommende 
Regelung zu ersetzen.
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